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– Drucksache 20/3988 –

Sicherstellung der landwirtschaftlichen Düngemittelversorgung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom 26. September 2022 führen 
die hohen Gaspreise zu massiv steigenden Erzeugerpreisen für Düngemittel. 
Die Erzeugerpreise für Düngemittel sind laut dem Statistischen Bundesamt im 
August 2022 etwa doppelt so hoch wie im Vorjahresmonat und der Inlands-
absatz von Phosphat- sowie Kalidünger sei im zweiten Quartal 2022 bereits 
um über 50 Prozent eingebrochen (Hohe Gaspreise beeinträchtigen Dünge-
mittelindustrie – Statistisches Bundesamt; destatis.de).

Gleichzeitig warnt der Leiter des Welternährungsprogramms der Vereinten 
Nationen, David Beasley, am 22. September 2022 vor einer Krise in der Ver-
sorgung mit Düngemitteln („Knocking on famine's door“: UN food chief 
wants action now | AP News).

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir hat hin-
gegen in der Regierungsbefragung am 21. September 2022 erklärt: „(…) Nach 
den derzeit unserer Regierung vorliegenden Informationen sind Engpässe bei 
der landwirtschaftlichen Düngemittelversorgung für das Jahr 2023 nicht abzu-
sehen.“ (https://dserver.bundestag.de/btp/20/20053.pdf#P.5661).

 1. Auf welche wissenschaftlichen Analysen, Gespräche oder anderen Infor-
mationen stützt sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, wenn 
er in der Regierungsbefragung am 21. September 2022 mehrfach erklärt 
„(…) Nach den derzeit unserer Regierung vorliegenden Informationen 
sind Engpässe bei der landwirtschaftlichen Düngemittelversorgung für 
das Jahr 2023 nicht abzusehen“?

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) stützt sich 
auf regelmäßige Abfragen des Sachstands der Düngemittelindustrie, dem Han-
del und Interessenvertretungen der Landwirtschaft. Demnach sind nach gegen-
wärtigem Kenntnisstand mit Verweis auf Importdünger und vor dem Hinter-
grund der durch die Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen in Hinblick auf 
die Versorgung der heimischen Düngemittelindustrie mit Erdgas, keine Eng-
pässe bei der Verfügbarkeit von Düngemitteln im Jahr 2023 zu erwarten.
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 2. Welche konkreten Informationen und wissenschaftlichen Daten zur Dün-
gemittelversorgung für das Jahr 2023 liegen der Bundesregierung vor?

Der Inlandsabsatz von mineralischen Düngemitteln in Deutschland wird quar-
talsweise vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. Aus der Datenbank des 
Statistischen Bundesamtes (https://www-genesis.destatis.de/genesis/online) 
kann mit dem Code 42321 der jeweils aktuellste Wert heruntergeladen werden. 
Prognosen werden dort nicht erstellt. Zahlen zum 3. Quartal 2022 erscheinen 
am 30. November 2022. Für die kommende Anbauperiode bestehen bereits 
Lieferverträge über einen nicht unerheblichen Anteil des Jahresbedarfs an 
Stickstoffdüngemitteln. Diese Branchenangaben variieren zwischen 30 und 
60 Prozent. Danach waren im bisherigen Jahresverlauf alle gängigen Dünge-
mittel zu jeder Zeit lieferbar, auch wenn sich die Lieferzeiten zum Teil erheb-
lich verlängert hatten.

 3. Wie oft und wann genau hat sich der zuständige Bundeslandwirtschafts-
minister Cem Özdemir seit seinem Amtsantritt bereits mit den Spitzen 
der Düngemittelwirtschaft ausgetauscht, um das Thema der gestiegenen 
Düngemittelpreise zu besprechen?

Das BMEL steht auf verschiedenen Ebenen im regen Austausch mit der Dün-
gemittelindustrie, dem Handel und Interessenvertretungen der Landwirtschaft 
u. a. haben am 12. Juni 2022, am 23. Juni 2022 und am 24. August 2022 Ge-
spräche auf Leitungsebene mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern 
stattgefunden.

 4. Kann die Bundesregierung bereits im Oktober 2022 absehen, wie sich 
die Preise und der Versorgungsgrad für Düngemittel im Jahr 2023 ent-
wickeln werden und ob es im Jahr 2023 zu Engpässen kommen könnte?

Die Erzeugerpreise für Düngemittel werden insbesondere bei Stickstoffdünger 
von der Höhe des Erdgaspreises bestimmt und sind derzeit extrem volatil. Die 
Düngemittelpreise sind in Korrelation mit den Gaspreisen Anfang September 
2022 weiter deutlich gestiegen. Aufgrund des aktuellen Rückgangs der Gas-
preise sind die Düngemittelpreise Mitte Oktober wieder leicht gesunken, je-
doch bleiben sie auf hohem Niveau. Wie sich im Jahresverlauf 2023 die auf in-
ternationalen Märkten gebildeten Preise entwickeln werden, ist zurzeit nicht ab-
sehbar. Engpässe bei der Verfügbarkeit von Düngemitteln im Jahr 2023 sind 
nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten. Im Übrigen wird auf die Antworten 
zu den Fragen 1 und 2 verwiesen.

 5. Wie bewertet die Bundesregierung die Auswirkungen der globalen Preis-
steigerungen bei Düngemitteln auf die weltweite landwirtschaftliche Pro-
duktivität, die Frage der Ernährungssicherheit und den Kampf gegen den 
Hunger?

Viele Länder sind von Düngemittelimporten abhängig, darunter zahlreiche, die 
zu den am wenigsten entwickelten Ländern (LDC) und den Ländern mit ge-
ringem Einkommen und Nahrungsmitteldefizit (LIFDC) gehören. Viele dieser 
Länder hatten bereits vor dem Konflikt mit den negativen Auswirkungen der 
hohen internationalen Lebens- und Düngemittelpreise und damit zunehmender 
Ernährungsunsicherheit zu kämpfen. Global besteht die Besorgnis, dass u. a. 
ein anhaltender weltweiter Mangel an Düngemitteln zu weiter steigenden 
Lebensmittelpreisen führen kann.
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 6. Wie bewertet die Bundesregierung die Auswirkungen der nationalen und 
globalen Preissteigerungen bei Düngemitteln auf die landwirtschaftliche 
Produktivität in Deutschland, auf die ökonomische Entwicklung der 
heimischen Landwirtschaft sowie auf die Preise für Lebensmittel?

Preissteigerungen bei Düngemitteln können zu einer Verschiebung des ökono-
mischen Optimums von Düngemaßnahmen führen. Das kann insbesondere bei 
konventionell wirtschaftenden Marktfruchtbetrieben kurzfristig mit Ertrags- 
bzw. Qualitätseinbußen verbunden sein. Mittelfristig besteht die Möglichkeit 
der Betriebe auch mit Verschiebungen im Anbauspektrum, insbesondere zu 
Feldfrüchten mit weniger Stickstoffbedarf zu reagieren. Ob und in welcher 
Ausprägung diese Situation tatsächlich eintreten wird, ist insbesondere vom 
konkreten Witterungsverlauf für das Erntejahr 2023 und den Erwartungen der 
Landwirtschaft an erzielbare Erträge und Preise für pflanzliche Erzeugnisse 
und den auf dieser spekulativen Grundlage getroffenen produktionstechnischen 
Entscheidungen abhängig. Insgesamt ist bei diesen Betrieben von höheren wirt-
schaftlichen Risiken bei der pflanzlichen Produktion auszugehen.

 7. Welche konkreten Maßnahmen unternimmt die Bundesregierung, um 
eine ausreichende Produktion und einen ausreichenden Import von 
Düngemitteln in und nach Deutschland sicherzustellen, und wie könnte 
nach Ansicht der Bundesregierung eine mögliche Notfallreserve für 
Düngemittel aussehen und gebildet werden?

Am 29. September 2022 hat die Bundesregierung angekündigt, dass mit einem 
umfassenden Abwehrschirm die steigenden Energiekosten für Verbraucherin-
nen und Verbraucher sowie Unternehmen abgefedert werden sollen. Neben 
einer Strompreisbremse beabsichtigt die Bundesregierung eine Gaspreisbremse 
einzuführen. Dies wird auch eine entlastende Wirkung für die energieintensive 
chemische Industrie entfalten. Auch im Hinblick auf die von der Bundesregie-
rung beschlossene Abwendung der Einführung einer Gasumlage senden heimi-
sche Düngemittelproduzenten derzeit Signale für die Aufrechterhaltung ihrer 
Produktion.
Mit Verweis auf die Antwort zu Frage 1 und die Maßnahmen der Bundesregie-
rung zur Stabilisierung der Gaspreise im Zusammenhang mit dem russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine, ist der Aufbau einer nationalen oder europäi-
schen Reserve für Düngemittel nicht zielführend. Hierdurch würde eine zusätz-
liche Nachfrage nach Düngemitteln induziert. Insgesamt wären dadurch nega-
tive Auswirkungen auf das Preisniveau von Düngemitteln und deren Verfügbar-
keit zu erwarten.

 8. Welche konkreten Maßnahmen unternimmt die Bundesregierung, um die 
Auswirkungen deutlich gestiegener Preise für Düngemittel sowie einer 
Unterversorgung mit Düngemitteln auf die landwirtschaftliche Produk-
tion in Entwicklungsländern abzufedern?

Die Bundesregierung fördert zahlreiche Vorhaben in Partnerländern in Afrika 
und Asien im Bereich „Steigerung von Düngemitteleffizienz und Boden-
gesundheit“. Dabei wird auf die Verbreitung von guten landwirtschaftlichen 
Praktiken, wie integriertes Bodenfruchtbarkeitsmanagement und lokal ange-
passtes Nährstoffmanagement sowie auf standortgerechte Düngemittelempfeh-
lungen und organische Düngemittelstrategien gesetzt. Die Maßnahmen tragen 
dazu bei, die Abhängigkeit von synthetischen Düngemitteln zu reduzieren und 
die negativen Auswirkungen der Düngemittelkrise auf Erträge abzufedern. Zu-
dem fördert die Bundesregierung einen erleichterten Zugang zu Düngemitteln, 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 3 – Drucksache 20/4438



beispielsweise über die Bereitstellung von Krediten für landwirtschaftliche Be-
triebsmittel sowie den Aufbau von Verkaufsstellen von landwirtschaftlichen 
Produktionsmitteln.
Im Rahmen der G7 hat die Bundesregierung darüber hinaus das Bündnis für 
globale Ernährungssicherheit (GAFS) gemeinsam mit der Weltbank initiiert. 
Das Ziel der GAFS ist eine agile, sofortige, solidarische und koordinierte Re-
aktion auf die sich weiter ausbreitende globale Ernährungskrise. In der Zusam-
menarbeit der GAFS können Bedürfnisse in Bezug auf Nahrungs- und Ernäh-
rungssicherheit direkt mit den Finanzierungskapazitäten der verschiedenen Ge-
ber abgeglichen werden. Gleichzeitig zielt das Bündnis darauf ab, Länder bei 
der Transformation ihrer Agrar- und Ernährungssysteme hin zu mehr Resilienz 
und Nachhaltigkeit zu unterstützen und damit auch die Abhängigkeit von syn-
thetischen Düngemitteln zu reduzieren.

 9. Wie positioniert sich die Bundesregierung zu dem Vorschlag der EU-
Kommission zur Aussetzung der Zölle auf Ammoniak und Harnstoff 
(EU-Kommission will Importzölle auf Harnstoff und Ammoniak aus-
setzen | top agrar online)?

Die Festsetzung von Importzöllen sowie deren Abschaffung liegt als Teil der 
Gemeinsamen Handelspolitik in der Zuständigkeit der EU. Die Europäische 
Kommission hat am 19. Juli 2022 einen Vorschlag für eine Zollaussetzung für 
Harnstoff und Ammoniak vorgelegt. Dieser wird derzeit durch die Bundes-
regierung geprüft. Dabei wird die Bundesregierung sowohl die aktuell schwie-
rige Marktlage der Importeure und Verwender von Stickstoffdüngern, inklusive 
deren Bedeutung für die deutsche Landwirtschaft und die Lebensmittelsicher-
heit, als auch die Interessen der deutschen Düngemittelproduzenten in die Be-
wertung einbeziehen.

10. Hält die Bundesregierung weitere Zollsenkungen für weitere Dünge-
mittel für erforderlich?

Die Bundesregierung beobachtet die Situation auf dem Düngemittelmarkt sehr 
aufmerksam. Hierzu gehört auch die Prüfung möglicher negativer Auswirkun-
gen bestehender Handelsbeschränkungen. Zollsenkungen in Gestalt einer Zoll-
aussetzung stehen unter dem Vorbehalt einer Folgenabschätzung durch die 
Europäische Kommission. Es wird außerdem auf die Antwort zu Frage 11 ver-
wiesen.

11. Wie beurteilt die Bundesregierung die Preiswirkung von Antidumping-
maßnahmen und Zöllen, die bei der Einfuhr von Düngemitteln aus Dritt-
staaten fällig werden?

Zölle auf die Einfuhr bestimmter Güter führen grundsätzlich zunächst zu einer 
Verteuerung der Einfuhr des konkreten Produkts. Die Höchstsätze der Einfuhr-
zölle der EU sind dabei im Rahmen der Regeln der World Trade Organization 
gebunden.
Antidumpingmaßnahmen führen ähnlich wie Zölle naturgemäß zu einer Ver-
teuerung der Einfuhr der von der Maßnahme betroffenen Ware. Dies ist auch 
gerade Sinn und Zweck der Antidumpingmaßnahme. Diese soll eine etwaige 
Schädigung des betroffenen Wirtschaftszweigs durch Dumping (das Vorliegen 
ist jeweils konkret durch die Europäische Kommission zu prüfen) verhindern. 
Bei der Prüfung der konkreten Maßnahme ist immer auch das Unionsinteresse 
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zu prüfen, d. h. es müssen jeweils die Interessen des inländischen Wirtschafts-
zweigs, der Verwenderinnen und Verwender und der Verbraucherinnen und 
Verbraucher geprüft und bewertet werden. Im konkreten Fall gibt es verschie-
dene Interessen: Einerseits gibt es eine Verwender-Industrie (insbesondere Ver-
wender aus der Landwirtschaft), die sich gegen die Maßnahmen einsetzt, und 
andererseits setzen sich die betroffenen europäischen Herstellerinnen und Her-
steller der Düngemittel für Schutzmaßnahmen ein. Die Bundesregierung setzt 
sich bei konkreten Maßnahmen für ein ausgewogenes Ergebnis ein und steht 
dabei im Austausch mit den betroffenen Kreisen und ist insbesondere zu die-
sem Punkt stets im engen Kontakt mit der Europäischen Kommission.

12. Wie bewertet die Bundesregierung Engpässe in der Agrarlogistik, und 
kann ein Mangel an Transportkapazitäten aus Sicht der Bundesregierung 
dazu führen, dass Mineraldünger nicht rechtzeitig an seinem Bestim-
mungsort ankommt (AdBlue-Engpass: Logistikbranche schimpft über 
Habeck | top agrar online)?

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, dass generell ein Mangel an Transport-
kapazitäten für Mineraldünger bestünde. Dieser ergibt sich insbesondere auch 
nicht aus einer Unterversorgung der Speditionsbranche mit der für die Abgas-
nachbehandlung von Dieselfahrzeugen erforderlichen Harnstofflösung AdBlue. 
Zwar sind aufgrund vorübergehender Verknappung der Produktion die Preise 
für AdBlue gestiegen, die Nachfrage kann aber nach Kenntnis der Bundesregie-
rung, auch durch Importe aus dem EU-Binnenmarkt, weiterhin gedeckt werden. 
Die SKW Düngewerke Piesteritz GmbH (SKWP), größter Produzent von Am-
moniak und Harnstoff in Deutschland, hatte Mitte August bis Anfang Oktober 
2022 die gasbasierte Düngerproduktion temporär heruntergefahren. Inzwischen 
hat SKWP den Betrieb einer Ammoniakanlage und damit auch die AdBlue-
Produktion wiederaufgenommen. Neben SKWP produzieren vor allem auch 
Yara und BASF in Deutschland AdBlue. Die Bundesregierung und insbesonde-
re das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) steht in 
engem Kontakt zu den Fachverbänden, Herstellerinnen und Herstellern, Händ-
lerinnen und Händlern sowie der Europäischen Kommission und den Mitglied-
staaten und eruiert gemeinsam mit diesen fortlaufend die Situation der inländi-
schen Produktion und Verfügbarkeit von AdBlue, um eventuelle Versorgungs-
engpässe zu vermeiden.

13. Wird die Bundesregierung den Betrieb landwirtschaftlicher Fahrzeuge, 
Traktoren und selbstfahrender Erntemaschinen sowie die Milch- und 
Viehtransporte bei Vorliegen einer AdBlue-Mangellage zulassen, indem 
sie diese von der Nutzung von AdBlue befreit und erforderliche Anpas-
sungen an der Motorsoftware erlaubt?

Die Bundesregierung geht derzeit nicht von einer akuten Mangellage aus.
Bei einer Anpassung der Motorsoftware, die den Betrieb der Fahrzeuge ohne 
AdBlue zulässt, würde die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlöschen (§ 19 
der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung). Eine Manipulation des von den 
Europäischen Typgenehmigungsvorschriften geforderten technischen Systems 
zur Sicherstellung des Betriebes mit AdBlue müsste mit der Europäischen 
Kommission abgestimmt werden. Gegenwärtig schließt die Europäische Kom-
mission die technisch mögliche, aber aufwändige Umrüstung der Fahrzeuge für 
den Betrieb ohne AdBlue, die bei den betroffenen Fahrzeugen zu stark erhöhten 
Emissionen führen würde, aus.
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14. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung der Einsatz von Pflan-
zennährstoffen, insbesondere Stickstoff, Phosphor, Kalium, Calcium, 
Magnesium und Schwefel, in Deutschland sowie in der Europäischen 
Union seit 2015, und bei welchen dieser Pflanzennährstoffe sind 
Deutschland sowie die Europäische Union auf Importe angewiesen (bitte 
jeweils nach Nährstoff und Jahr aufschlüsseln)?

In Deutschland kann zur Information über den eingesetzten mineralischen 
Dünger die Erhebung zum Inlandsabsatz von mineralischen Düngemitteln des 
Statistischen Bundesamtes, beruhend auf Meldungen der Düngemittel-Herstel-
lerinnen und -Hersteller und -Importeurinnen und -Importeure, herangezogen 
werden. Der Absatz ist jedoch mit dem Verbrauch nicht völlig identisch, da bei-
spielsweise Einlagerungen von Dünger in der Landwirtschaft nicht erfasst wer-
den können.
Der Absatz von mineralischem Stickstoff-Dünger in Deutschland ging im Wirt-
schaftsjahr 2021/2022 mit knapp 1,1 Millionen Tonnen um 13 Prozent gegen-
über dem Vorjahr (1,3 Millionen Tonnen) zurück. Auch der Inlandsabsatz von 
Phosphat- (minus 40 Prozent) und Kaliumdünger (minus 32 Prozent) war im 
Vergleich zum vergangenen Wirtschaftsjahr rückläufig. Einzig der Absatz von 
Kalk-Dünger (Calcium) blieb fast unverändert.
Deutschland besitzt keine eigenen Phosphatvorkommen und ist auf Importe 
angewiesen. Stickstoff- und Kalidünger werden dagegen in größerem Stil auch 
in Deutschland hergestellt.
Detaillierte Informationen zum Düngemittelabsatz der einzelnen Jahre sowie zu 
den Importen können den als Anlage beigefügten Aufstellungen entnommen 
werden.*
Zu den Nährstoffen Kalium, Calcium, Magnesium und Schwefel liegen der 
Bundesregierung weder zu den deutschen Importen noch auf EU-Ebene Daten 
vor. Für Magnesium und Schwefel gibt es zudem keine Zahlen zum Inlands-
absatz aus der deutschen Düngemittelstatistik.

15. Wie bewertet die Bundesregierung eine möglicherweise drohende 
Knappheit von Fällungsmitteln, u. a. für kommunale Kläranlagen, und 
welche Auswirkungen hätte eine solche Knappheit auf das kurz- und 
mittelfristige Angebot an zurückgewonnenem Phosphor (u. a. zu Dünge-
zwecken)?

16. Mit welchen konkreten Maßnahmen will die Bundesregierung die dro-
hende Knappheit von Fällungsmitteln abwenden?

Die Fragen 15 und 16 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Nach den der Bundesregierung vorliegenden Informationen ist derzeit die Ver-
fügbarkeit von bestimmten Fällungsmitteln für die Abwasserbehandlung einge-
schränkt, da wichtige Herstellerinnen und Hersteller Produktion und Liefer-
mengen zum Teil deutlich eingeschränkt haben. Als Gründe hierfür werden die 
erhöhten Energiekosten sowie Nachfrageeinbrüche bei den Primärprodukten 
angeführt, bei deren Herstellung unverzichtbare Vorprodukte für die Fällungs-
mittelherstellung anfallen. Bisher ist keine kurzfristige Änderung dieser Situati-
on absehbar. Die Bundesregierung nimmt die Situation daher sehr ernst und 
befindet sich in Gesprächen, auch mit der Industrie, um Lösungswege zu er-
örtern.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/4438 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.

Drucksache 20/4438 – 6 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode



Die Bundesregierung ist zudem mit den für den wasserwirtschaftlichen Vollzug 
zuständigen Länderbehörden zu einem einheitlichen Vorgehen beim Umgang 
mit möglichen Auswirkungen der Fällungsmittelknappheit auf die Reinigungs-
leistung von Abwasserbehandlungsanlagen und damit ggf. die Einhaltung von 
Einleitungserlaubnissen im Austausch. Ohne entsprechende Fällungsmittel wä-
re es Kläranlagenbetreiberinnen und -betreibern nicht möglich, im selben Maße 
Phosphor aus der wässrigen Phase des Abwassers zu fällen und im Klär-
schlamm zu binden. In der Folge wäre auch die Phosphor-Konzentration im 
Klärschlamm geringer. Dieser könnte allerdings immer noch unter der Voraus-
setzung, dass die Anforderungen der Klärschlammverordnung und der Dünge-
mittelverordnung eingehalten werden, bodenbezogen zu Düngezwecken ver-
wertet werden.
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